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Zuwendungen für den Kommunalen Straßenbau 
nach dem BayGVFG, Art. 13c BayFAG und Art. 13f BayFAG 

Antragsverzeichnis 
Zu Nrn. 11 und 12 der Richtlinien des Freistaates Bayern zu Straßen- und Brückenbauvorhaben kommunaler Straßenbaulastträger 
(RZStra); 
Das Antragsverzeichnis gibt in einer Übersicht Aufschluss über die Zahl der für die Vorlage an die Regierung erforderlichen Antrags-
ausfertigungen und deren Inhalt. 
Bitte kreuzen Sie die zutreffenden Felder an und stellen Sie das Blatt der jeweiligen Antragsausfertigung als Inhaltsverzeichnis voran. 
Weiter Hinweise und Erläuterungen siehe Seite 3! 

Antragsteller 

Baumaßnahme 

Antragsausfertigungen 
▼ bestimmt für
1. Regierung Ausfertigung mit Prüfvermerk der zuständigen Bauverwaltung (11.2 RZStra) 

2. Antragsteller Rückgabe mit Prüfvermerk spätestens mit dem Zuwendungsbescheid (15.1 RZStra) 

3. Zuständige Bauverwaltung* Übersendung durch Regierung spätestens mit Kopie des Zuwendungsbescheides 
zur Prüfung der Bauausführung (16 RZStra) 

4. StMB Zum Inhalt siehe 11.3 RZStra; Ausfertigung nicht erforderlich bei geteilter Baulast 
(z. B. Gehwegmaßnahmen) und bei Vorhaben nach 2.3.1.4 RZStra 

5. StMFH Nur erforderlich, wenn gemäß RZStra Ziffer 12.1.c die zuwendungsfähigen Kosten 
≥ 2,5 Mio € sind 

Erforderlich 
bei 

beantragter 
Förderung 

nach 

BayGVFG oder/und 
Art. 13c BayFAG 
Art. 13f BayFAG 

BayGVFG 
Art. 13f 
BayFAG 

Art. 13c 
BayFAG 

digital 1. 2. 3. 4. 5. Bitte hier die zutreffende Antragsausfertigung und die dieser beizugebenden 
Unterlagen ankreuzen! 

1. Antrag Muster 1 a zu Art. 44 BayHO 

2. Angaben zu den finanziellen Verhält-
nissen

Muster 2 zu Art. 44 BayHO 

3.1 Ermittlung der zuwendungsfähigen 
Kosten 

Anlage 3 Muster 1 zu den RZStra 

3.2 Aufschlüsselung der nicht zuwen-
dungsfähigen Kosten 

4. Feststellungen über Kostenbeteiligung
Dritter

11.1.3 in Verbindung mit 6.3.1 und 
12.2 RZStra 

5. Baufachliche Stellungnahme des 
Staatlichen Bauamtes

11.2 RZStra 

6 Gutachten 4.2 RZStra 

6.1 Wasserwirtschaft 

6.2 Naturschutz 

6.3 Denkmalschutz 

6.4 Behindertenbeauftragter 

6.5 Immissionsschutz 

6.6 Straßenverkehrsbehörde 

6.7 Polizei 

6.8 Sicherheitsaudit**

* entfällt bei Zentralisierung
** nur bei Sonderbaulastmaßnahmen nach Art. 13 f Abs. 1 Nrn. 1 – 3 BayFAG
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Antragsausfertigungen – Fortsetzung von Seite 1 
▼ bestimmt für
1. Regierung Ausfertigung mit Prüfvermerk der zuständigen Bauverwaltung (11.2 RZStra) 

2. Antragsteller Rückgabe mit Prüfvermerk spätestens mit dem Zuwendungsbescheid (15.1 RZStra) 

3. Zuständige Bauverwaltung* Übersendung durch Regierung spätestens mit Kopie des Zuwendungsbescheides 
zur Prüfung der Bauausführung (16 RZStra) 

4. StMB Zum Inhalt siehe 11.3 RZStra; Ausfertigung nicht erforderlich bei geteilter Baulast 
(z. B. Gehwegmaßnahmen) und bei Vorhaben nach 2.3.1.4 RZStra 

5. StMFH Nur erforderlich, wenn gemäß RZStra Ziffer 12.1.c die zuwendungsfähigen Kosten 
≥ 2,5 Mio € sind 

Erforderlich 
bei 

beantragter 
Förderung 

nach 

BayGVFG oder/und 
Art. 13c BayFAG 
Art. 13f BayFAG 

BayGVFG 
Art. 13f 
BayFAG 

Art. 13c 
BayFAG 

digital 1. 2. 3. 4. 5. Bitte hier die zutreffende Antragsausfertigung und die dieser beizugebenden 
Unterlagen ankreuzen! 

7 Vereinbarung 

7.1 Bei Maßnahmen nach dem EKrG 

7.2 Bei Gemeinschaftsmaßnahmen unter 
Federführung eines beteiligten Bau-
lastträgers 

10.3 RZStra 

7.3 Nach den Ortsdurchfahrtenrichtlinien / 
FStrG / BayStrWG 

8. Baubeschluss beglaubigter Auszug aus dem Be-
schlussbuch 

9 Bauentwurf 

9.1 Erläuterungsbericht 

9.2 Übersichtskarte M = 1 : 25.000 

9.3 Übersichtslageplan M = 1 : 5.000 

9.4 Lageplan M = 1 : 250 – 1.000 

9.5 Höhenplan M = 1 : 250 / 25 – 1.000 / 100 

9.6 Grunderwerbsplan M = 1 : 250 – 1.000 

9.7 Grunderwerbsverzeichnis 

9.8 Kostenberechnung AKVS 

9.9 Straßenquerschnitt M = 1 : 50 

9.10 Bauwerksplan M = 1 : 100 / 50 

9.11 Bauwerksbuch 

9.12 Baugrunduntersuchungen 
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Vollzug der Richtlinien für Zuwendungen des Freistaates Bayern zu Straßen- und Brückenbauvorha-
ben kommunaler Baulastträger (RZStra) 

Hinweise und Erläuterung zur Vorlage der Zuwendungsanträge nach dem Bayerischen Gemeindeverkehrsfi-
nanzierungsgesetz (BayGVFG) und Art. 13 c Bayerisches Finanzausgleichsgesetzt (BayFAG) 

Termin: 1. September des dem Förderungsbeginn vorausgehenden Jahres (10.1 RZStra) 

Vorlage der Anträge 

Die ungehinderte Durchführung der Bauarbeiten (rechtliche Sicherung der Trasse, Grunderwerb) und die 
Finanzierung müssen gewährleistet sein (10.2 RZStra). 

Es kann nur über vollständige Anträge entschieden werden. Insbesondere muss für Bereiche, in denen das 
Zuwendungswesen nicht bei der Regierung zentralisiert ist, die baufachliche Stellungnahme der zuständigen 
Bauverwaltung vorliegen. Unvollständige Anträge können nicht bearbeitet werden und müssen somit zurück-
gegeben werden. 

Die Antragsformblätter und die Planunterlagen müssen vom Antragsteller unterschrieben sein. 

Kostenbeteiligung Dritter (Nr. 4 Antragsverzeichnis) 

Kostenbeteiligungen Dritter sind nachprüfbar zu berechnen bzw. zu erläutern (11.1.3 RZStra). Dabei ist in 
jedem Fall auf die Beitragsfähigkeit des Vorhabens nach dem Baugesetzbuch (BauGB) o.ä. einzugehen 
(siehe 6.3.1 RZStra). Bei kreisangehörigen Gemeinden stellt das Landratsamt abschließend den zuwen-
dungsfähigen Aufwand fest (12.2 RZStra). 

Antragsverzeichnis Nr. 9 – Bauentwurf 

Ergänzend zu 11.1.1 RZStra wird bemerkt: 

‒ Für die Entwurfsgestaltung im Straßenbau gelten die RE in der jeweils gültigen Fassung. 

‒ Die gesetzliche Verpflichtung (Übernahme von Kosten) ist insbesondere nachzuweisen 
a) bei Lärmschutzmaßnahmen (6.1.1.c RZStra) 
b) bei der Beseitigung von Altlasten (6.1.1.g RZStra) 
c) bei der Änderung von Versorgungsleitungen (6.1.1.4 RZStra) 

‒ Die Planunterlagen müssen vom Antragsteller unterschrieben sein. 

‒ Änderungen der Pläne sind als solche zu kennzeichnen. 

‒ In dem Übersichtslageplan ist das überörtliche Verkehrsnetz mit ausreichendem Umgriff farblich darzu-
stellen. Die Ausbaustrecke ist mit Angabe der Kilometer und Markierung etwaiger Baulose deutlich zu 
kennzeichnen. Geeignet ist ein Maßstab von 1 : 25.000 oder 1 : 5.000. Bei Maßnahmen, die in mehreren 
Bauabschnitten durchgeführt werden, sin die bereits fertiggestellten Teilabschnitte in geeigneter Weise 
darzustellen. 

‒ Die einzelnen Anlagen des Entwurfs sind fortlaufend zu nummerieren. 

‒ Dem Entwurf ist ein Inhaltsverzeichnis voranzustellen. 
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